
LIEFER - UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
FÜR MINERALGEMISCHE

  

$1 ALLGEMEINES
Für unsere sämtlichen Lieferungen gelten ausschließlich
die nachstehenden Lieferbedingungen. Etwaige abwei-
chende Bedingungen des Kunden verpflichten uns nur.
wenn und soweit wir Ihnen ausdrücklich unter Verzicht auf
unsere Bedingungen schriftlich zugestimmt haben. Unser
Schweigen auf derartige abweichende Bestimmungen gilt
insbesondere nicht als Anerkennung oder Zustimmung.
Derartigen abweichenden Bedingungen oder
Gegenbestätigungen des Kunden wird hiermit ausdrück-
lich widersprochen.

§2 VERTRAGSGEGENSTAND
Vertragsgegenstand ist die Lieferung des vorrätigen
von uns im Recyclingverfahren hergestellten Sand und
Kies, sowie die im gleichen Verfahren hergestellten
Mineralgemische.

§3 VERTRAGSSCHLUSS, LIEFERUMFANG.
ZUSICHERUNGEN

(1) Mündliche Angebote und mündliche Auftrage sowie alle
etwaigen mündlichen Zusagen von Vertretern oder Ver-
käufern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schrift-
lichen Bestätigung. Bei sofortiger Lieferung durch uns
kann jedoch die schriftliche Auftragsbestätigung durch
unsere Rechnung ersetzt werden.

(2) Sämtliche Angebote sind freibleibend.
(3) Der Lieferumfang richtet sich nach unserer schriftlichen

Bestätigung. Eine Bezugnahme auf Normen, ähnliche
technische Regeln, sonstige technische Angaben.
Beschreibungen des Liefergegenstandes. Angebot und
Prospekte ist nur Leistungsbeschreibung. Sie enthält keine
Zusicherung von Eigenschaften.

(4) Bestimmte Eigenschaften des Vertragsgegenstandes
gelten grundsätzlich nur dann als von uns zugesichert,
wenn wir dies ausdrücklich schriftlich bestätigt haben.

$4 PREISE
Angebotene Preise verstehen sich ohne Kosten der Ver-
sendung, soweit nicht etwas anderes vereinbart wird. Zu
den angebotenen Preisen wird in jedem Fall bei Inlands-
lieferungen die gesetzliche Mehrwertsteuer zurn Zeitpunkt
der Lieferung zusätzlich berechnet.

$5 LIEFERZEIT
(1) Vorgesehene Liefertermine und Fristen werden nach

besten Kräften eingehalten. Liefertermine und Fristen sind
nur dann verbindlich, wenn sie von uns schriftlich
bestätigt worden sind.

(2) Geraten wir in Lieferverzug, so kann uns der Kunde eine
angemessene Nachfrist setzen und nach deren fruchtlosen
Ablauf vom Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten.
Schadensersatzansprüche wegen verzögerter Lieferung
oder wegen Nichterfüllung sind im Falle leichter
Fahrlässigkeit von uns oder unseren Erfüllungsgehilfen
ausgeschlossen. Die Haftung aus § 287 BGB wird
ausgeschlossen.

(3) Wir geraten nicht in Verzug, solange der Kunde mit der
Erfüllung von Verpflichtungen uns gegenüber, auch aus
anderen Verträgen, in Verzug ist.

$ 6 SELBSTBELIEFERUNGSVORBEHALT. HÖHERE
GEWALT UND SONSTIGE BEHINDERUNGEN

(1) Erhalten wir Lieferungen oder Leistungen unserer (Vor-)
Lieferanten nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig -ohne
daß dies von uns zu vertreten wäre - oder treten
Ereignisse Höherer Gewalt ein. so sind wir berechtigt. die
Lieferungen um die Dauer der Behinderung hinauszu-
schieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teiles vorn
Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Der Höheren
Gewalt stehen gleich Streik. Aussperrung und unverschul-
dete Betriebsbehinderungen. z.B. durch Feuer. Wasser
und Maschinenschäden.

(2) Ist ein Liefertermin oder eine Lieferfrist verbindlich verein-
bart und wird aufgrund von vorgenannten Ereignissen der
vereinbarte Liefertermin oder die vereinbarte Lieferfrist
um mehr als 4 Wochen überschritten, so ist auch der
Kunde berechtigt, wegen des noch nicht erfüllten Teils
vom Vertrag zurückzutreten.

(3) Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig.

§ 7 GEFAHRUBERGANG UND ENTGEGENNAHME
(1) Die bestellten Materialien (Sand, Kies. Mineralgemische)

sind unverzüglich abzunehmen. Bei von uns übernomme-
ner Anlieferung erfolgt die Wahl der Transportmittel und
des Transportweges nach unserem Ermessen, wenn und
soweit keine besondere Weisung des Kunden vorliegt.

(2) Mit der Übergabe der zu liefernden Materialien an den
Kunden oder an die mit der Ausführung der Anlieferung
beauftragten Fuhrunternehmer geht die Gefahr auf den
Kunden über. Erhält der Fuhrunternehmer an der
Anlieferungsstelle keine Abladeweisungen, so ist er
berechtigt, die Materialien dort an geeigneter Stelle
abzuladen. Dies gilt auch dann, wenn an der Baustelle
niemand angetroffen wird.

(3) Nimmt der Kunde Lieferungen nicht rechtzeitig ab oder
verzögert sich der Versand aufgrund von ihm zu vertre-
tender Umstände, so sind wir berechtigt, nach Setzung
und Ablauf einer Nachfrist von einer Woche die Bezahlung
des Kaufpreises zu verlangen. Stattdessen können wir
auch nach Ablauf der Nachfrist vom Vertrag zurücktreten
oder die Erfüllung ablehnen und Schadensersatz wegen
Nichterfüllung verlangen.

§8 MÄNGELRÜGEN. GEWÄHRLEISTUNG. HAFTUNGS-
BEGRENZUNG

(1) Der Kunde oder der von ihm bezeichnete Empfänger hat
die Ware unverzüglich nach Erhalt zu prüfen. Offensicht-
liche Mängel, auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaf-
ten, sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb einer
Ausschlußfrist von zwei Wochen nach Erhalt der Ware
schriftlich zu rügen. In jedem Falle sind solche Mängel vor
Einbau des Mineralgemisches bzw. vor Verbindung oder
Vermischung mit anderen Materialien zu erheben. Nach
Einbau bzw. nach Verbindung und Vermischung des Mi-
neralgemisches mit anderen Gegenständen wie auch nach
Ablauf der Zweiwochenfrist können Ansprüche wegen
Mängeln, die bei sorgfältiger Untersuchung erkennbar
waren, nicht mehr geltend gemacht werden. Andere
Mängel sind unverzüglich nach deren Feststellung zu
rügen.

(2) Bei berechtigten Mängelrügen sind wir nach unserer Wahl
entweder zur Lieferung von fehlerfreien Materialien oder
zur kostenlosen Nachbesserung verpflichtet.

(3) Kommen wir der Verpflichtung zur Nachbesserung oder
zur Ersatzlieferung einer mangelfreien Ware nicht nach,
so kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten, nachdem er
uns eine angemessene Nachfrist gesetzt hat. Grundsätz-
lich sind mehrere Nachbesserungsversuche zulässig,
sofern der Kunde nicht gellend macht, daß ihm dies nicht
zumutbar ist oder wenn die Nachbesserung oder Ersatz-
lieferung unmöglich ist. Weitergehende Ansprüche des
Kunden, insbesondere Schadensersatzansprüche wegen
Mängeln oder Mangelfolgeschäden, gleich aus welchem
Rechtsgrund sind bei Vorliegen von leichter Fahrlässigkeit
von uns oder unseren Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen,
wenn nicht Kardinalpflichten betroffen sind.

(4) Wir übernehmen keine Gewähr für Schäden, die infolge
ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung der
Mineralgemische entstehen.

§9  HAFTUNG
(1) Soweit die vorstehenden Klauseln keine besondere Vor-

schrift enthalten, ist ein Schadensersatz des Kunden,
gleich aus welchem Rechtsgrund (z.B. aus Nichterfüllung,
Unmöglichkeit, positiver Forderungsverletzung und Ver-
letzung von Pflichten bei Vertragsverhandlung, unerlaub-
ter Handlung, Ausgleich unter Gesamtschuldnern, Fehl-
schlagen oder schlechte Erfüllung der Nachbesserung,
usw.) ausgeschlossen, soweit uns, unseren leitenden
Angestellten und Erfüllungsgehilfen nicht Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit oder die Verletzung einer Kardinal-
pflicht zur Last fällt. Der Haftungsausschluß bezieht sich
auf sämtliche Schadensarten, wie Personen-, Sach- und
Vermögensschäden. Etwas anderes gilt nur. wenn ein
deckungspflichtiger Sachverhalt vorliegt und unsere Haft-
pflichtversicherung, der die allgemeinen Haftpflichtbedin-
gungen (AHB) zugrunde liegen, uns - maximal bis zur
Höhe der Versicherungssumme - von der Haftung frei-
stellt. Die Höhe der Deckungssumme der Haftpflichtversi-
cherung teilen wir dem Kunden auf Verlangen mit.



(2) Soweit wir für aufgetretene Schäden im Bereich der
leichten Fahrlässigkeit aufgrund zwingender gesetzlicher
Vorschriften haften, ist unsere Schadensersatzpflicht der
Höhe nach begrenzt auf die Deckungssumme unserer
Haftpflichtversicherung.

(3) Die Regelung dieses Paragraphen über unsere Haftung gilt
auch, wenn die gelieferten Waren vom Kunden infolge
unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor oder
nach Vertragsschluß liegenden Vorschlägen, Beratung
sowie anderen vertraglichen Nebenpflichten -
insbesondere Anleitungen für Verwendung der Mineral-
gemische - nicht zweckdienlich verwendet werden kann.

(4) Im übrigen stehen wir dem Kunden nach bestem Wissen
zur Erteilung von Auskunft und Rat zur Verfügung. Ein
Beratungsvertrag wird von uns allerdings nur schriftlich
und gegen ein besonderes Entgelt vereinbart.

§ 10 EIGENTUMSVORBEHALT
(1) Die gelieferten Materialien bleiben bis zur vollständigen

Erfüllung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsbe-
ziehung mit dem Kunden unser Eigentum als Sicherung
unserer Saldoforderung.

(2) Die Verpfändung oder Sicherungsübereignung von Vor-
behaltsware an Dritte ist ausgeschlossen. Bei Pfändung
oder anderer Beeinträchtigung unserer Rechte durch
Dritte hat der Kunde auf den Eigentumsvorbehalt
ausdrücklich hinzuweisen und uns ausdrücklich
Mitteilungen zu i*™ 1", machen.

(3) Sofern die gelieferten Materialien nicht mit einem Grund-
stück verbunden werden, erfolgt die Be- und
Verarbeitung von Vorbehaltsware für uns als Hersteller im
Sinne von § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die
verarbeiteten Materialien gelten als Vorbehaltsware im
Sinne dieser Bestimmung. Bei Verarbeitung oder
Verbindung der Vorbehaltsware mit anderen
Gegenständen durch den Kunden steht uns das
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des
Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum
Rechnungswert der anderen (einschließlich der Vor-
behaltsware) verwendeten Gegenstände zu. Erlischt
unser Eigentum durch Verbindung oder Verarbeitung in
anderen Fällen als § 946 BGB. so überträgt uns der
Kunde bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte
an dem neuen Bestand oder der neuen Sache im Umfang
des Rechnungswertes der Vorbehaltsware. Er verwahrt
sie unentgeltlich für uns. Die hiernach bestehenden Mit-
eigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne
dieses Abschnitts.

(4) Zur Weiterveräußerung oder sonstigen Verfügungen über
die Vorbehaltsware ist der Kunde nur berechtigt, solange
die Weiterveräußerung im Zuge seines normalen
Geschäftsverkehrs erfolgt und solange er uns gegenüber
nicht in Verzug ist. Sämtliche aus der Weiterveräußerung
entstehenden Forderungen, einschließlich etwaiger
Sicherheiten, tritt der Kunde hiermit in Höhe unserer
Kaufpreisforderung an uns ab. Für den Fall, daß die Vor-
behaltsware zusammen mit anderen uns nicht gehören-
den Stoffen verkauft wird, gilt die Abtretung der Forde-
rung aus der Weiterveräußerung in Höhe des Wertes der
Vorbehaltsware. Falls der Kunde Vorbehaltsware ver-
äußert, die mit anderen uns nicht gehörenden Waren ver-
arbeitet wurde, erfolgt die Abtretung in Höhe des Wertes
unseres Miteigentumsanteils.

(5) Der Kunde ist berechtigt. Forderungen aus der Weiter-
veräußerung bis zu unserem jederzeitigen Widerruf einzu-
ziehen. Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, seine
Abnehmer von der zu unseren Gunsten erfolgten Abtre-
tung zu unterrichten und uns die zur Einziehung erforder-
lichen Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu stellen.
Daneben sind wir auch selbst berechtigt, auf Kosten des
Kunden die Abtretung gegenüber seinem Abnehmer
offenzulegen.

(6) Kommt der Kunde in Zahlungsverzug oder kommt er sonst
seinen Verpflichtungen aus dem Eigentumsvorbehalt nicht
nach, können wir die gelieferten Waren vom Kunden
herausverlangen.

(7) Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes gilt nur
dann als Rücktritt vom Vertrag, wenn wir dies ausdrück-
lich schriftlich erklären.

(8) Übersteigt der Wert der für uns nach vorstehenden
Bestimmungen bestehenden Sicherheiten die Forderun-
gen insgesamt um mehr als 10%, sind wir auf Verlangen
des Kunden insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach
unserer Wahl verpflichtet.

§11 ZAHLUNG
(1) Soweit nichts anderes vereinbart, sind alle unsere Rech-

nungen innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne
Abzug zu zahlen. Nach Fälligkeit der Rechnung werden
Fälligkeitszinsen in Höhe von 2% über dem jeweiligen
Diskontsatz der Deutschen Bundesbank oder in Höhe
nachweisbarer Sollzinsen eines (von uns in Anspruch
genommenen) Kontokorrentkredites berechnet. Weiter-
gehende Ansprüche aus Verzug werden hierdurch nicht
berührt.

(2) Wechsel und Schecks nehmen wir nur zahlungshalber,
unter Ausschluß unserer Haftung für Rechtzeitigkeit und
Ordnungsmäßigkeit von Vorlage und Protest, an. Höchst-
laufzeit für Wechsel ist 90 Tage nach Rechnungsdatum.
Diskont, Wechselspesen, Wechselsteuer und ähnliche
Abgaben gehen zu Lasten des Käufers.

(3) Hat uns ein Kunde eine Einzugsermächtigung für das
Lastschriftverfahren erteilt, erlöschen unsere Eigentums-
vorbehalte erst nachdem ein Widerrufsrecht der Last-
schrift nicht mehr besteht.

(4) Ein Zurückbehaltungs- oder Aufrechnungsrecht des
Kunden besteht nur hinsichtlich solcher Gegenansprüche,
die nicht bestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

§12 ERFÜLLUNGSORT, GERICHTSSTAND,
ANWENDBARES RECHT

(1) Erfüllungsort für alle vertraglichen Verpflichtungen ist der
Sitz unserer Gesellschaft. Ist der Kunde Vollkaufmann,
juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliches Sondervermögen, ist der Gerichtsstand der
Sitz unseres Unternehmens. Wir sind jedoch auch
berechtigt, den Kunden an seinem allgemeinen Gerichts-
stand zu verklagen.

(2)  Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die
einheitlichen Gesetze über den internationalen Kauf
beweglicher Sachen und den Abschluß solcher Kauf-
verträge (Haager Kaufrechtsabkommen) finden keine
Anwendung.

§ 13 TEILUNWIRKSAMKEIT
Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Vertragsbedingun-
gen bleiben die übrigen Bestimmungen voll wirksam.

Stand: 1.7.1995


